
22 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

1. erklärt erneut, daß es notwendig ist, eine fried- 14. Dezember 1984, 40/168 C vom 16. Dezember 1985,
liche, alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästinafrage, 41/162 C vom 4. Dezember 1986, 42/209 D vom
des Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen; 11. Dezember 1987, 43/54 C vom 6. Dezember1988, 44/40 C

2. bekundet ihre volle Unterstützungfür den in Madrid
begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß und die
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufi-
ge Selbstregierung von 1993 sowie die darauffolgenden56

Durchführungsabkommen, namentlich das israelisch-palästi-
nensische Interimsabkommen über das Westjordanland und
den Gazastreifen von 1995, und verleiht der Hoffnung Aus-
druck, daß dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden,
gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten führen
wird;

3. betont, daß es gilt, die zwischen den Parteien ge-
schlossenen Vereinbarungen unverzüglich und genauestens
durchzuführen und die Verhandlungen über eine endgültige
Regelung zu beginnen;

4. fordert die betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Förderer des Friedensprozesses und die gesamte internationale
Gemeinschaftauf, alle erforderlichen Anstrengungen zu
unternehmen, um den Erfolg des Friedensprozesses sicher-nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs ,
zustellen;

5. unterstreichtdie Notwendigkeit

a) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst-
bestimmung;

b) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten
palästinensischen Gebiet;

6. unterstreicht außerdemdie Notwendigkeit der Lösung
des Problems der Palästinaflüchtlinge in Übereinstimmung mit
ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948;

7. fordert die Mitgliedstaatennachdrücklich auf, die
Gewährung von wirtschaftlicher und technischer Hilfe an das
palästinensische Volk in dieser kritischen Zeit zu beschleuni-
gen;

8. betont, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen
in dem derzeit vonstatten gehenden Friedensprozeß und bei der
Verwirklichung der Grundsatzerklärung eine aktivere und
umfassendere Rolle spielen;

9. ersuchtden Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und imBenehmen
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in der
Region zu fördern, und Sachstandsberichte über den Fortgang
dieser Angelegenheit vorzulegen. unter Kenntnisnahmedes Berichts des Generalsekretärs ,

72. Plenarsitzung
4. Dezember 1996

51/27. Jerusalem

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolutionen 36/120 E vom
10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982,
38/180 C vom 19. Dezember 1983, 39/146 C vom

vom 4. Dezember 1989, 45/83 C vom 13. Dezember 1990,
46/82 B vom 16. Dezember 1991, 47/63 B vom 11.Dezember
1992, 48/59 A vom 14. Dezember 1993, 49/87 A vom
16. Dezember 1994 und 50/22 A vom 4. Dezember 1995, in
denen sie festgestellt hat, daß alle Gesetzgebungs- und
Verwaltungsmaßnahmen und Handlungen der Besatzungs-
macht Israel, die den Charakter und Status der Heiligen Stadt
Jerusalem geändert haben oder ändern sollten, insbesondere
das sogenannte "Grundgesetz" über Jerusalem und die Er-
klärung Jerusalems zur Hauptstadt von Israel, null und nichtig
sind und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen,

sowie unter Hinweisauf die Resolution 478 (1980) des
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuerken-
nen, und diejenigen Staaten, die diplomatische Vertretungen in
Jerusalem eingerichtet haben, aufgefordert hat, diese Ver-
tretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen,

57

1. stellt fest, daß Israels Beschluß, die Heilige Stadt
Jerusalem seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und
nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt;

2. mißbilligt es, daß einige Staaten unter Verstoß gegen
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats ihre diplomati-
schen Vertretungen nach Jerusalem verlegt haben und sich
weigern, der genannten Resolution Folge zu leisten;

3. fordert diese Staatenerneut auf, sich in Überein-
stimmung mit der Charta der Vereinten Nationen an die
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten;

4. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

72. Plenarsitzung
4. Dezember 1996

51/28. Der syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Punktes "Die Situation im Nahen
Osten",
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unter Hinweisauf die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigungdes Grundprinzips der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs,
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